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Arbeitshilfe  
BeschV  

 
Die geplanten Änderungen der BeschV durch 
den Entwurf einer Verordnung zum 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom  
27.09.2015  



Die geplanten Änderungen der BeschV durch den Entwu rf einer  
Verordnung zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 27. September 
2015 sind blau und fett  – die zu streichende Passagen gegenüber dem 
geltenden Recht rot und fett durchgestrichen.  

§§ 1 – 25 unverändert 

§ 26 Beschäftigung bestimmter Staatsangehöriger 

(1) Für Staatsangehörige von Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik 
Korea, von Monaco, Neuseeland, San Marino sowie den Vereinigten Staaten von Amerika 
kann die Zustimmung zur Ausübung jeder Beschäftigung unabhängig vom Sitz des 
Arbeitgebers erteilt werden. 

(2)  Für Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und  Herzegowina, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro und Serbien können in den Ja hren 2016 bis einschließlich 
2020 Zustimmungen zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt werden. Die 
Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn der Antrag  auf Erteilung des Aufenthalts-
titels bei der jeweils zuständigen deutschen Auslan dsvertretung im Herkunftsstaat 
gestellt wurde. Die Zustimmung darf nicht erteilt w erden, wenn der Antragsteller in 
den letzten 24 Monaten vor Antragstellung Leistunge n nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz bezogen hat. Satz 3 gilt nicht für Ant ragsteller, die nach dem 1. Januar 
2015 und vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre tens des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes] einen Asylantrag gestellt haben,  sich am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Asylverfahrensbeschleu nigungsgesetzes] gestattet, mit 
einer Duldung oder als Ausreisepflichtige im Bundes gebiet aufgehalten haben und 
unverzüglich ausreisen.“  

§§ 27 – 31 unverändert 

 

§ 32 Beschäftigung von Personen mit Duldung 

(1) Ausländerinnen und Ausländern, die eine Duldung besitzen, kann eine Zustimmung zur 
Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn sie sich seit drei Monaten erlaubt, 
geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhalten. Die §§ 39 bis 41 
des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.   Die §§ 39, 40 Absatz 1 Nummer 1 und 
Absatz 2 sowie § 41 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend . 
(2) Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung  

1. eines Praktikums nach § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 des 
Mindestlohngesetzes, 
2. einer Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberuf, 
3. einer Beschäftigung nach § 2 Absatz 1, § 3 Nummer 1 bis 3, § 5, § 14 Absatz 1,  
§ 15 Nummer 2, § 22 Nummer 3 bis 5 und § 23 oder  , 
4. einer Beschäftigung von Ehegatten, Lebenspartnern, Verwandten und 
Verschwägerten ersten Grades eines Arbeitgebers in dessen Betrieb, wenn der 
Arbeitgeber mit diesen in häuslicher Gemeinschaft lebt. , oder 



5. jeder Beschäftigung nach einem ununterbrochen vi erjährigen erlaubten, 
geduldeten oder gestatteten Aufenthalt im Bundesgeb iet. 

(3) Die Erteilung einer Erlaubnis zur Beschäftigung  an Ausländerinnen und 
Ausländer, die eine Duldung besitzen, bedarf keiner  Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit, wenn sie sich seit vier Jahren ununterb rochen erlaubt, geduldet oder mit 
einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhalt en. 

 
(3) Die Zustimmung für ein Tätigwerden als Leiharbe itnehmer (§ 1 Absatz 1 des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) darf nur in den F ällen des Absatzes 5 erteilt 
werden.  
(4) Die Absätze 2 und 3 finden auch Anwendung auf Ausländerinnen und Ausländer mit 
einer Aufenthaltsgestattung. 
(5) Die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung wird Ausländerinnen und 
Ausländern mit einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung ohne Vorrangprüfung erteilt, 
wenn sie  

1. eine Beschäftigung nach § 2 Absatz 2, § 6 oder § 8 aufnehmen oder 
2. sich seit 15 Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhalten. 

 

§ 33 aufgehoben – neu geregelt in § 60a Absatz 6 Au fenthG 

 


